
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Laut Stadtrechtsnovelle vom 11. Dezember 2019, kundgemacht am 24. Februar 2020 im 
Landesgesetzblatt 12/2020, ist seit 1. März 2020 die Kundmachung gemäß § 19 StR 1966  
in elektronischer Form auf www.stadt-salzburg,at rechtsverbindlich.  
 
Wir bieten Ihnen jedoch weiterhin als kostengünstiges Service die 14-tägig erscheinende 
Amtsblatt-Sammlung der Kundmachungen der Stadt Salzburg als Information in gedruckter 
Form an. Zur schnellen Suche finden Sie auf der Titelseite einen QR-Code, der Sie direkt zu  
den rechtsverbindlichen Kundmachungen führt.  
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bestellschein 
 

 
Aufgrund einer Stadtrechtsnovelle sind die 
rechtsverbindlichen Kundmachungen seit 1. März 2020 auf 
der Stadthomepage www.stadt-salzburg.at zu finden. Sie 
erhalten künftig 14-tägig eine Sammlung dieser tagesaktuell 
elektronisch kundgemachten Amtsblatt-Stücke in gewohnter 
Form. 
 

Bestellung / Abbestellung / Fragen zum Abo unter  

informationszentrum@stadt-salzburg.at bzw. 

Info-Z, Schloss Mirabell, A-5024 Salzburg – 

Kennwort „Amtsblatt“ 

Name:   

Straße:  

UID-Nummer:__________________________________________________ 

Postleitzahl: Ort:  

Datum: Unterschrift:  

 

Das Abo verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn es nicht spätestens  
bis November des laufenden Jahres schriftlich gekündigt wird.  
 

 

 

 

Amtsblatt-
Sammlung 

 
Nur EURO 18,89 
pro Jahr im Abo 
 
 
 
Informative Sammlung der Amtsblatt-
Stücke der Stadt Salzburg 
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Seite 2 Amtsblatt-Sammlung / 15. Juni 2021 Folge 11/2021 

 

Wichtige Info zum elektronischen Amtsblatt 
 

Laut Stadtrechtsnovelle vom 11. Dezember 2019, 

kundgemacht am 24. Februar 2020 im Landesgesetz-

blatt 12 / 2020, ist seit 1. März 2020 die Kundmachung 

gemäß § 19 StR 1966 in elektronischer Form rechts-

verbindlich. 
 

Wir bieten Ihnen jedoch weiterhin als kostengünstiges 

Service die 14-tägig erscheinende Amtsblatt-Samm-

lung der Kundmachungen der Stadt Salzburg als In-

formation in gedruckter Form an. Zur schnellen Su-

che finden Sie auf der Titelseite einen QR-Code, der 

Sie direkt zu den rechtsverbindlichen Kundmachun-

gen führt.   

Direkter Link: www.stadt-salzburg.at/amtsblatt  
  
 

 

Jahrgang 2021     Kundgemacht im Internet am 27. Mai 2021  

www.stadt-salzburg.at 

50. Kundmachung 

Einzelbewilligung (§ 46 ROG 2009); Stallgebäude 

Eberlingasse 5 

GZ: 05/01/52429/2021/005 
 

Errichtung eines Stallgebäudes 

Eberlingasse 5 

Gst 206/1 KG Morzg 

Ansuchen um raumordnungsrechtliche Einzelbewilligung 

gemäß § 46 ROG 2009 

 

Kundmachung 
 

Gemäß § 73 Abs 1 Salzburger Raumordnungsgesetz 2009 

– ROG 2009, LGBl Nr 30/2009 idgF, wird hiemit fol-

gendes Ansuchen um raumordnungsrechtliche Einzelbe-

willigung gemäß § 46 Abs 1 ROG 2009 kundgemacht: 

 

Errichtung eines Stallgebäudes  

Eberlingasse 5 

Gst 206/1 KG Morzg 

 

Gemäß § 73 Abs 2 ROG 2009 können innerhalb der 

Kundmachungsfrist von vier Wochen von den Trägern 

öffentlicher Interessen und von Personen, die ein Interes-

se glaubhaft machen, schriftliche Stellungnahmen einge-

bracht werden. 

 

Eine Einsichtnahme in die dem Vorhaben zugrundelie-

genden Einreichunterlagen ist nach Terminvereinbarung 

bei der MA 5 – Raumplanung und Baubehörde, Auer-

spergstraße 7, 5020 Salzburg (Tel. 0662 / 8072 - 3321) 

möglich. 

 

Für den Bürgermeister: 

Dipl.-Ing. Dr. Andreas Schmidbaur 

 

 
 

Jahrgang 2021     Kundgemacht im Internet am 28. Mai 2021  

www.stadt-salzburg.at 

51. Kundmachung 

Bebauungsplan der Grundstufe, „GAISBERG-

STRASSE-FONDACHHOF – 2 / G1"; Auflage des 

Entwurfs 

GZ: 05/03/27023/2021/006 

 

Bebauungsplan der Grundstufe 

„GAISBERGSTRASSE-FONDACHHOF – 2 / G1" 

Gaisbergstraße 44A-S 

Gst. 274/22 und 1100/3, beide KG Aigen I 

Auflage des Entwurfs 

 

Gemäß § 65 Abs 3 iVm Abs 2 des Salzburger Raumord-

nungsgesetzes 2009 wird kundgemacht, dass der Plan-

entwurf zur Aufstellung des Bebauungsplanes der Grund-

stufe „GAISBERGSTRASSE-FONDACHHOF – 2 / G1" 

(ON 4) für den Bereich Gaisbergstraße 44A-S, Gst. 

274/22 und 1100/3, beide KG Aigen I, zur allgemeinen 

Einsicht wie folgt aufliegt: 

Ort: 

Magistrat Salzburg   

Amtsgebäude der MA 5 –   

Raumplanung und Baubehörde  

Auerspergstraße 7, 5020 Salzburg  

Schaukasten an der Straßenfront des Gebäudes 

Zeitraum der Auflage:  

Vom 08.06.2021 bis einschließlich 06.07.2021 

Eine Einsichtnahme ist darüber hinaus auch auf der 

Homepage der Stadtgemeinde Salzburg www.stadt-

salzburg.at möglich (Kundmachungen / Planverfahren der 

Stadtplanung). 

Mit diesem Bebauungsplan wird nachstehende Verord-

nung geändert bzw. ergänzt: 

- Bebauungsplan der Aufbaustufe „Gaisbergstraße 

- Fondachhof 1/A2“ 

 

Innerhalb der Auflagefrist können von Trägern öffentli-

cher Interessen und von Personen, die ein Interesse 

glaubhaft machen, schriftliche Einwendungen zum Ent-

wurf erhoben werden. 

 

Für den Bürgermeister: 

Dipl.-Ing. Dr. Andreas Schmidbaur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Folge 11/2021 Amtsblatt-Sammlung / 15. Juni 2021 Seite 3 

Jahrgang 2021     Kundgemacht im Internet am 1. Juni 2021  

www.stadt-salzburg.at 

52. Kundmachung 

Fertigstellungs-Verordnung gemäß ALG, Errich-

tungszeitpunkt eines Hauptkanales im Bereich der 

Auerspergstraße 

GZ: 06/02/54935/2021/001 

 

Errichtung eines Hauptkanales im Bereich der Auer-

spergstraße, Feststellung des Zeitpunktes der Fertig-

stellung dieses errichteten Hauptkanales 

 

Verordnung 
 

I. 

Aufgrund des Beschlusses des Bauausschusses vom 

22.4.2021 – namens des Gemeinderates der Landeshaupt-

stadt Salzburg gestützt auf die Ermächtigung in Punkt 

4.2.6. des Anhanges zur GGO - kundgemacht im Amts-

blatt Nr. 40/2021, wurde gemäß § 10 Abs. 2 des Anlie-

gerleistungsgesetzes (ALG) bestimmt, dass im Bereich 

der Auerspergstraße, mit einer Länge von ca. 403,20 m, 

beginnend im nördlichen Bereich des Gst. 1458/1 KG 

Salzburg, weiter in östlicher Richtung verlaufend und 

endend im südlichen Bereich des Gst. 1423 KG Salzburg 

ein Erfordernis für die Errichtung eines Hauptkanales 

vom 15.7.2020 an besteht. 

 

II. 

Im Hinblick auf die im nunmehr abgeschlossenen Her-

stellungsarbeiten des unter Punkt I genannten Hauptkana-

les wird - für die diesbezügliche Beitragsvorschreibung, 

anlässlich der „Errichtung des Hauptkanales“ im Sinne 

des § 11 Abs. 1 ALG - als maßgeblicher Zeitpunkt der 

Fertigstellung des genannten Hauptkanales der 7.4.2021 

bestimmt. 

 

Für den Bürgermeister:  

Die Stadträtin:  

Mag.a Martina Berthold MBA 

Jahrgang 2021     Kundgemacht im Internet am 7. Juni 2021  

www.stadt-salzburg.at 

53. Kundmachung 

Erweiterter Bebauungsplan der Grundstufe 

„ITZLING-OST - 11 / E1“; Kundmachung der Ver-

ordnung 

GZ: 05/03/69852/2020/021 

 

Erweiterter Bebauungsplan der Grundstufe 

„ITZLING-OST - 11 / E1“ für den Bereich Ischler-

bahnstraße 19 Gst. 247/5 KG Itzling 

Kundmachung der Verordnung 

 

Gemäß § 65 Abs 8 des Salzburger Raumordnungsgeset-

zes 2009 iVm § 19 des Salzburger Stadtrechts 1966 wird 

der am 31.05.2021 vom Stadtsenat gestützt auf Punkt 

1.2.19. des Anhanges zur Gemeinderatsgeschäftsordnung 

anstelle des Gemeinderates beschlossene Erweiterte Be-

bauungsplan der Grundstufe „ITZLING-OST - 11 / E1“ 

für den Bereich Ischlerbahnstraße 19 Gst. 247/5 KG Itz-

ling durch Auflegung zur öffentlichen Einsicht während 

der Amtsstunden an folgendem Ort kundgemacht: 

 

Magistrat Salzburg, 

Amtsgebäude der MA 5/03 –   

Amt für Stadtplanung und Verkehr  

Schwarzstraße 44 (5. Stock), 5020 Salzburg 

 

Der Bebauungsplan ist in weiterer Folge auch auf der 

Homepage der Stadtgemeinde Salzburg www.stadt-

salzburg.at (Stadtplan) abrufbar. 

 

Die Rechtswirksamkeit dieser durch öffentliche Auflage 

kundgemachten Verordnung beginnt gemäß § 19 Abs 5 

Salzburger Stadtrecht 1966 mit Ablauf des Tages, an dem 

dieses Amtsblatt herausgegeben wird. 

 

Für den Bürgermeister: 

Dipl.-Ing. Dr. Andreas Schmidbaur 
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Jahrgang 2021     Kundgemacht im Internet am 7. Juni 2021  

www.stadt-salzburg.at 

54. Kundmachung 

Bebauungsplan der Aufbaustufe, "BIERBRUNNEN - 

1 / A1"; Kundmachung der Verordnung 

GZ: 05/03/59972/2019/024 

 

Bebauungsplan der Aufbaustufe "BIERBRUNNEN - 

1 / A1" für den Bereich Münchner Bundesstraße 108 

und 110 

Kundmachung der Verordnung 

 

Gemäß § 65 Abs 8 des Salzburger Raumordnungsgeset-

zes 2009 iVm § 19 des Salzburger Stadtrechts 1966 wird 

der am 31.05.2021 vom Stadtsenat gestützt auf Punkt 

1.2.19. des Anhanges zur Gemeinderatsgeschäftsordnung 

anstelle des Gemeinderates beschlossene Bebauungsplan 

der Aufbaustufe „BIERBRUNNEN 1 / A1“ für den Be-

reich Münchner Bundesstraße 108 und 110, durch Aufle-

gung zur öffentlichen Einsicht während der Amtsstunden 

an folgendem Ort kundgemacht: 

 

Magistrat Salzburg,   

Amtsgebäude der MA 5/03 –   

Amt für Stadtplanung und Verkehr  

Schwarzstraße 44 (5. Stock), 5020 Salzburg 

 

Der Bebauungsplan ist in weiterer Folge auch auf der 

Homepage der Stadtgemeinde Salzburg www.stadt-

salzburg.at (Stadtplan) abrufbar. 

 

Die Rechtswirksamkeit dieser durch öffentliche Auflage 

kundgemachten Verordnung beginnt gemäß § 19 Abs 5 

Salzburger Stadtrecht 1966 mit Ablauf des Tages, an dem 

dieses Amtsblatt herausgegeben wird. 

 

Für den Bürgermeister: 

Dipl.-Ing. Dr. Andreas Schmidbaur 

 

Jahrgang 2021     Kundgemacht im Internet am 7. Juni 2021  

www.stadt-salzburg.at 

55. Kundmachung 

Bebauungsplan der Aufbaustufe „GEWERBEPARK 

BACHSTRASSE - 1 / A2"; Kundmachung der Ver-

ordnung 

GZ: 05/03/63077/2019/049 

 

Bebauungsplan der Aufbaustufe „GEWERBEPARK 

BACHSTRASSE - 1 / A2" 

Bereich Bachstraße/Bundschuhstraße/Schillinghofstraße 

Gst 689/1, 689/4, 689/5 und 308/88 sowie Teile der Gst 

689/7, 689/9, 683, 308/77 und 606/6, alle KG Gnigl 

Kundmachung der Verordnung 

 

Gemäß § 65 Abs 8 des Salzburger Raumordnungsgeset-

zes 2009 iVm § 19 des Salzburger Stadtrechts 1966 wird 

der am 31.5.2021 vom Stadtsenat gestützt auf Punkt 

1.2.19. des Anhanges zur Gemeinderatsgeschäftsordnung 

anstelle des Gemeinderates beschlossene Bebauungsplan der 

Aufbaustufe „GEWERBEPARK BACHSTRASSE – 1 / A2“ 

für den Bereich Bachstraße/Bundschuhstraße/Schilling-

hofstraße, Gst 689/1, 689/4, 689/5 und 308/88 sowie Teile der 

Gst 689/7, 689/9, 683, 308/77 und 606/6, alle KG Gnigl, 

durch Auflegung zur öffentlichen Einsicht während der Amts-

stunden an folgendem Ort kundgemacht: 

 

Magistrat Salzburg,   

Amtsgebäude der MA 5/03 –   

Amt für Stadtplanung und Verkehr  

Schwarzstraße 44 (5. Stock), 5020 Salzburg 

 

Der Bebauungsplan ist in weiterer Folge auch auf der 

Homepage der Stadtgemeinde Salzburg www.stadt-

salzburg.at (Stadtplan) abrufbar. 

 

Die Rechtswirksamkeit dieser durch öffentliche Auflage 

kundgemachten Verordnung beginnt gemäß § 19 Abs 5 

Salzburger Stadtrecht 1966 mit Ablauf des Tages, an dem 

dieses Amtsblatt herausgegeben wird. 

 

Für den Bürgermeister: 

Dipl.-Ing. Dr. Andreas Schmidbaur 

 

Jahrgang 2021     Kundgemacht im Internet am 7. Juni 2021  

www.stadt-salzburg.at 

56. Kundmachung 

Steuerterminkalender Juli 2021 

GZ: 04/01/10639/2021/006 

 

Steuerterminkalender Juli 2021 

 

Städtische Steuern und Abgaben im Juli 2021 

 

15. Ortstaxe u. bes. Fondsbeitrag 

 gem. Sbg. Tourismusgesetz                   für Mai 2021 

 

 Kommunalsteuer                                   für Juni 2021 

 

 Vergnügungssteuer (nur regelmäßig 

 wiederkehrende Veranstaltungen)         für Juni 2021 

 

Für den Bürgermeister: 

Peter Niederreiter 
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Jahrgang 2021     Kundgemacht im Internet am 8. Juni 2021  

www.stadt-salzburg.at 

57. Kundmachung 

Bebauungsplan der Aufbaustufe, „HOTEL ZUM 

HIRSCHEN - 1 / A1“; Auflage des Entwurfs 

GZ: 05/03/35704/2021/006 

 

Bebauungsplan der Aufbaustufe, „HOTEL ZUM 

HIRSCHEN - 1 / A1“, Bereich Elisabethstraße 21, 23 

und Saint-Julien-Straße 5 

Auflage des Entwurfs 

  

Gemäß § 65 Abs 3 iVm Abs 2 des Salzburger Raumord-

nungsgesetzes 2009 wird kundgemacht, dass der Plan-

entwurf zur Aufstellung des Bebauungsplanes der Auf-

baustufe „HOTEL ZUM HIRSCHEN - 1 / A1“ (ON 4) 

für den Bereich Elisabethstraße 21, 23 und Saint-Julien-

Straße 5, zur allgemeinen Einsicht wie folgt aufliegt: 

 

Ort: 

Magistrat Salzburg   

Amtsgebäude der MA 5 –  

Raumplanung und Baubehörde  

Auerspergstraße 7, 5020 Salzburg  

Schaukasten an der Straßenfront des Gebäudes 

 

Zeitraum der Auflage:  

Vom 21.6.2021 bis einschließlich 19.7.2021 

 

Eine Einsichtnahme ist darüber hinaus auch auf der 

Homepage der Stadtgemeinde Salzburg www.stadt-

salzburg.at möglich (Kundmachungen / Planverfahren der 

Stadtplanung). 

 

Mit diesem Bebauungsplan werden nachstehende Ver-

ordnungen geändert bzw. ergänzt: 

- Bebauungsplan der Grundstufe „ELISABETH 

VORSTADT 7/G2“ 

- Bebauungsplan der Aufbaustufe „Elisabethstrasse 

– BOE 1/A1“ 

 

Innerhalb der Auflagefrist können von Trägern öffentli-

cher Interessen und von Personen, die ein Interesse 

glaubhaft machen, schriftliche Einwendungen zum Ent-

wurf erhoben werden. 

 

Für den Bürgermeister: 

Dipl.-Ing. Dr. Andreas Schmidbaur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jahrgang 2021     Kundgemacht im Internet am 11. Juni 2021  

www.stadt-salzburg.at 

58. Kundmachung 

Senate der Leistungsfeststellungskommission 

GZ: MD/00/56722/2021/002 

 

Senate der Leistungsfeststellungskommission 

 

Gemäß § 105 MagBeG werden nachfolgende Senate ge-

bildet und nachfolgende Mitglieder und Ersatzmitglieder 

zum Eintritt bestimmt: 

 

 

I. Senat für Bedienstete der Verwendungsgruppen A, B, 

C und D 

 

Vorsitzender: Dr. Gerald Russbacher, MD/00 

 

1. Mitglied: Mag.a Johanna Fellinger, MA 3/02 

Ersatz: SR DI Christian Stadler, MA 7/02 

 

2. Mitglied: OAR Petra Berger-Ratley, MD/00-PV 

Ersatz: Mag. Johannes Holztrattner, LLM, MA 5/01 

 

 

II. Senat für Bedienstete der Verwendungsgruppen P 1 

bis P 5 und kp 

 

Vorsitzender: Dr. Gerald Russbacher, MD/00 

 

1. Mitglied: Bernhard Freudenthaler, MA 4/00 

Ersatz: TS Ing. Herbert Seebauer, MA 6/04 

 

2. Mitglied: OAR Astrid Steindl, MA 4/00 

Ersatz: OAR Walter Fuchsbauer, MD/00-PV 

 

Die Magistratsdirektorin: 

Dr. Christine Fuchs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Laut Stadtrechtsnovelle vom 11. Dezember 2019, kundgemacht am 24. Februar 2020 im 
Landesgesetzblatt 12/2020, ist seit 1. März 2020 die Kundmachung gemäß § 19 StR 1966  
in elektronischer Form auf www.stadt-salzburg,at rechtsverbindlich.  
 
Wir bieten Ihnen jedoch weiterhin als kostengünstiges Service die 14-tägig erscheinende 
Amtsblatt-Sammlung der Kundmachungen der Stadt Salzburg als Information in gedruckter 
Form an. Zur schnellen Suche finden Sie auf der Titelseite einen QR-Code, der Sie direkt zu  
den rechtsverbindlichen Kundmachungen führt.  
 
 
 

�----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bestellschein 
 

 
Aufgrund einer Stadtrechtsnovelle sind die 
rechtsverbindlichen Kundmachungen seit 1. März 2020 auf 
der Stadthomepage www.stadt-salzburg.at zu finden. Sie 
erhalten künftig 14-tägig eine Sammlung dieser tagesaktuell 
elektronisch kundgemachten Amtsblatt-Stücke in gewohnter 
Form. 
 

Bestellung / Abbestellung / Fragen zum Abo unter  

informationszentrum@stadt-salzburg.at bzw. 

Info-Z, Schloss Mirabell, A-5024 Salzburg – 

Kennwort „Amtsblatt“ 

Name:   

Straße:  

UID-Nummer:__________________________________________________ 

Postleitzahl: Ort:  

Datum: Unterschrift:  

 

Das Abo verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn es nicht spätestens  
bis November des laufenden Jahres schriftlich gekündigt wird.  
 

 

 

 

Amtsblatt-
Sammlung 

 
Nur EURO 18,89 
pro Jahr im Abo 
 
 
 
Informative Sammlung der Amtsblatt-
Stücke der Stadt Salzburg 
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